
Ehrennadel Ehrenspange
Ehrungsstufen 1.Stufe - Ehrennadel in Bronze mit Interimspange und Urkunde 1.Stufe - Ehrenurkunde mit Ehernspange in Bronze

2.Stufe - Ehrennadel in Silber mit Interimspange und Urkunde 2.Stufe - Ehrenurkunde mit Ehernspange in Silber
3.Stufe - Ehrennadel in Gold mit Interimspange und Urkunde 3.Stufe - Ehrenurkunde mit Ehernspange in Gold

Ehrungsvoraussetzung  - Antrag mit Begründung aus der Leistung und Engagement her- 1.Stufe: - JFW nach Ablauf einer Mindestdienstzeit von 3 Jahren
   vorgeht (reine Amtszeit allein ist kein gültiges Kriterium)             - Vorstand der ThJF, Vorstandsmitglieder von KJF/SJF und
 - Mitglieder von Jugendfeuerwehren ( Mindestdienstzeit von                Mitglieder der Fachbereiche nach Ablauf einer Mindestzeit 
   3 Jahren) oder andere Personen die sich am Aufbau, der Arbeit                von 2 Jahren
   und der Unterstützung in den Jugendfeuerwehren verdient ge- 2.Stufe: - JFW nach Ablauf einer Mindestdienstzeit von 6 Jahren
   macht haben             -  Vorstandsmitglieder von KJF/SJF  und Mitglieder der
 - Gruppen, Vereine und Verbände, welche die Arbeit und die An-               Fachbereiche nach Ablauf einer Mindestzeit von 4 Jahren
   liegen der Jugendfeuerwehren unterstützen und fördern             - KJFW/SJFW, Mitglieder des Vorstandes und Fachbereichs-
 - zw. den Verleihungen der einzelnen Stufen müssen min. 2 Jahre               leiter nach Ablauf einer Mindestzeit von 3 Jahren
   liegen 3.Stufe: - JFW nach Ablauf einer Mindestdienstzeit von 9 Jahren

            -  Vorstandsmitglieder von KJF/SJF  und Mitglieder der
              Fachbereiche nach Ablauf einer Mindestzeit von 
              6 Jahren
            - KJFW/SJFW, Mitglieder des Vorstandes und Fachbereichs-
              leiter nach Ablauf einer Mindestzeit von 6 Jahren

Voraussetzung zur Genehmigung der Ehrung ist die Erfüllung der Pflichten des Antragstellers gegenüber der ThJF
Ausnahmeregelung  - Ehrungsstufe 1 und 2 auch für besondere Förderung der Jugend-

   feuerwehren KJF/SJF und Fachbereichen an Personen und 
   Institutionen, die nicht Mitglied der ThJF sind
 - Ehrungsstufe 3 auch für besondere Förderung der ThJF an Personen
   und Institutionen, die nicht Mitglied der ThJF sind
 - Ehrungsstufe 1 bis 3 auch für besondere Förderung und Unterstütz-
   ung an Feuerwehren
 - Ehrungsstufe 1 bis 3 auch für besondere Verdienste an Mitglieder
   einer ThJF, die Ehrung erfolgt unabhängig von Vorliegen der Vor-
   aussetzungen in §2

Antragsstellung  - können von FFW, Feuerwehrvereinen, Kreis-/Stadtfeuerwehrver-  - die Anträge sind schriftl. in der Geschäftsstelle der ThJF lt. Antrags-
   bänden, Kreis-/Stadtjugendfeuerwehren sowie der ThJF mit ent-    formular
   sprechenden Formular an den Vorstand der ThJF gerichtet werden  - dem Antrag ist eine Begründung beizufügen, aus der Leistung und  

   Engagement hervorgehen
 - der Antrag auf Ehrung der Stufe 2 und 3 setzt die erfolgte Ehrung 
   Stufe 2 und 3 voraus
 - zw. den Verleihungen der einzelnen Stufen müssen min. 2 Jahre 
   liegen
 - Antragsberechtigt sind alle Mitglieder und der Vorstand der ThJF



Antragsfrist  - der Antrag muss min. 6 Wochen vor Verleihungsdatum in der Ge-  - der Antrag muss min. 8 Wochen vor Verleihungsdatum in der Ge-
   schäftsstelle eingebracht werden    schäftsstelle eingebracht werden

Ehrungsberechtigte   - Ehrennadel in Bronze, Silber und Gold: KJFW bzw. SJFW sowie  - durch den KJFW/SJFW für JFW und Vorstandsmitglieder des KJF/
   Kreis- und Stadtverbandsvorsitzenden    SJF mit der Stufe 1und 2
 - Ehrennadel in Gold : bei Bedarf und vorheriger Absprache mit  - durch den LJFW für KJFW/SJFW, Fachbereichsleitern und Mit-
   dem Vorstand der ThJF    gliedern der Stufe 1,2 und 3 sowie für JFW und Vorstandsmitglieder 

   des KJF/ SJF mit der Stufe 3
 - durch den LJFW oder einer beauftragten Person für Auszeichnungen
   von Feuerwehren, Nichtmitglieder einer Jugendfeuerwehr und Institu-
   tionen der Stufe 1, 2 und 3

Auszeichnungkontingent  - pro Landkreis: 10 bronzene, 4 silberne und 2 goldene Ehrennadeln  - jede KJFW/SJFW hat pro angefangen 500 Mitglieder im laufenden
 - pro kreisfreie Stadt: 5 bronzene, 2 silberne und eine goldene    Jahr:    4 Auszeichnungen Stufe 1(Bronze)
   Ehrennadeln               2 Auszeichnungen Stufe 2(Silber)

              1 Auszeichnungen Stufe 3(Gold)


